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Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Leitfaden zur Holzkonservierungs- 
und Nasslagerkonzeption Baden-Württemberg ist 
das Ergebnis gemeinsamer Arbeit des Ministeriums 
für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz und des Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft und fügt sich in die Waldstrate-
gie Baden-Württembergs ein.

Angesichts des anhaltenden und sich weiter 
beschleunigenden Klimawandels ist es die vor-
dringliche Aufgabe der Waldbewirtschaftung, den 
Wald in Baden-Württemberg zukunftsfähig zu 
gestalten. Dafür ist die Fortsetzung des aktiven 
Waldumbaus hin zu klimastabilen Beständen drin-
gend erforderlich. 

Der Wald erbringt für uns alle zahlreiche Leistun-
gen – als Wirtschaftsgut, aber auch zur Erholung, 
zum Schutz der biologischen Diversität sowie 
zum Wasserrückhalt in der Fläche und zur Grund-

wasserneubildung. Darüber hinaus spielt der Wald 
auch im Kampf gegen den Klimawandel eine wich-
tige Rolle. Eine aktive Waldbewirtschaftung ist ein 
wesentlicher Faktor für den Erhalt und die Verbes-
serung der Klimaresilienz unserer Wälder. 

Holz ist ein wunderbarer, nachwachsender Roh-
stoff, der für das Erreichen der Netto-Treibhaus-
gasneutralität bis 2040 und die zunehmende 
Etablierung von kreislauforientierten Prozessen 
– insbesondere in der Bauwirtschaft – eine unver-
zichtbare Rolle spielt. Durch die Verwendung von 
regionalem Holz als Baumaterial bleibt der darin 
gebundene Kohlenstoff - selbst bei Bau- und 
Modernisierungsmaßnahmen - langfristig gespei-
chert. Und das für viele Jahrzehnte oder Jahrhun-
derte. Als heimisch verfügbarer Rohstoff kann Holz 
dazu beitragen, die Resilienz und Unabhängigkeit 
unserer Gesellschaft durch regionale Wertschöp-
fungsketten zu erhöhen. Es ist also klug, mit dieser 

Vorwort
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Thekla Walker MdL
Ministerin für Ernährung, Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft des Landes Baden-Württemberg

Ressource aus unseren Wäldern 
schonend und wertschöpfend 
umzugehen sowie fossil basierte 
Materialien immer häufiger zu 
ersetzen. Dazu hat die Landes-
regierung die Holzbau-Offensive 
ins Leben gerufen und geht 
bei eigenen Bauten als Vorbild 
voran. 

Holz ist ein nachwachsender, 
aber kein unbegrenzt verfüg-
barer Rohstoff. Daher müssen 
wir diese wertvolle Ressource 
möglichst effizient nutzen und 
gleichzeitig aktiv daran arbeiten, 
unsere Wälder zukunftssicher 
aufzustellen und ihre Anpas-
sung an den Klimawandel zu 
ermöglichen. Der Klimawandel 
und in der Folge häufiger auf-
tretende Witterungsextreme, wie 
Dürre und Hitze haben zu einer 
massenhaften Vermehrung von 
Borkenkäfern und in der Folge 
zu großen Mengen an Schadhöl-
zern geführt, die möglichst wert-
erhaltend, wertschöpfend und 
regional genutzt werden sollen. 
Daher ist es wichtig, die vor-
handenen Nasslagerkapazitäten 
deutlich zu vergrößern. 

Gleichzeitig wird im Zuge des 
Klimawandels Wasser zu einem 
knappen Gut. Der Wasserver-

fügbarkeit sowie dem spar-
samen und effizienten Einsatz 
der Ressource Wasser kommen 
daher bei der Auswahl möglicher 
Nassholzlagerplätze und deren 
Betrieb eine besondere Bedeu-
tung zu. Nachhaltiges Bauen 
trägt auch zur Schonung unserer 
Wasserressourcen bei.

Die Holzkonservierungs- und 
Nasslagerkonzeption Baden-
Württemberg leistet mit der 
Identifizierung potenziell geeig-
neter und regional bedeutsamer 
Flächen sowie deren Bewertung 
mit Blick auf die für die Wasser-
verfügbarkeit relevanten was-
serwirtschaftlichen Daten eine 
wichtige Vorarbeit für die Anlage 
neuer Nasslagerplätze. Sie baut 
hierbei auf der bestehenden 
„Handreichung zur Errichtung 
von Nassholzlagerplätzen“ auf, 
in der bereits die wesentlichen 
fachlichen und rechtlichen 
Grundlagen gelegt wurden, 
die sich in der Praxis bewährt 
haben. Durch die enge Abstim-
mung zwischen dem Ministerium 
für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz und dem 
Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft ist so eine 
verlässliche Orientierung ent-
standen.
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1	 Einleitung

In den vergangenen Jahren haben sich die weit-
gehend naturnahen Wälder Baden-Württembergs 
zunehmend als empfindlich gegenüber den Aus-
wirkungen des Klimawandels erwiesen. Über-
durchschnittlich große Schadereignisse, ausgelöst 
durch Stürme, Schnee- und Eisbruch, Hitze, Dürre 
und Schädlingsbefall, haben zu großen Mengen 
an Schadholz geführt. Diese Entwicklung stellt alle 

Akteure im Bereich der Forst- und Holzwirtschaft 
vor große Herausforderungen, insbesondere hin-
sichtlich der kurzfristig erforderlichen Lagerung und 
Qualitätssicherung großer Rundholzressourcen.

Als zentrales Element eines effektiven und voraus-
schauenden Krisenmanagements haben sich Nass-
holzlagerplätze bewährt (Abbildung 1). 

Abbildung 1: Chancen und Herausforderungen bei Nassholzlagerplätzen (aus https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/
holz-und-markt/lagern-und-konservieren/organisation-nasslager Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württem-
berg) 

Sie ermöglichen es, Rohholz auch über längere 
Zeiträume hinweg werterhaltend zu lagern und so 
einer Entwertung durch Insekten- und Pilzbefall 
vorzubeugen. Nassholzlagerplätze spielen bei der 
Qualitätssicherung des Rohstoffs und damit seiner 
hochwertigen Verwendbarkeit eine regional bedeut-
same Rolle. Darüber hinaus tragen sie zur regionalen 
Nutzung mit kurzen Transportwegen und damit zur 
Aufrechterhaltung von Wertschöpfungsketten ins-
besondere im ländlichen Raum bei. Holz und seine 

Produkte bleiben somit verlässlich für hochwertige 
und langlebige Verwendungen, insbesondere für 
ein nachhaltigeres Bauen verfügbar. Dies hilft den 
Produktespeicher für Kohlenstoff über die Wälder 
hinaus fortlaufend zu erhöhen – ein wichtiger Bei-
trag zum Klimaschutz.

Die derzeit in Baden-Württemberg verfügbaren 
Nasslagerkapazitäten reichen jedoch nicht aus, 
um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. 

Lagerung großer Holzmengen  
über mehrere Jahre hinweg unter 

Beibehaltung der Holzqualität

Lagerung von großen Mengen 
Holz an einem Ort

großes Know-how vorhanden

Ein Großteil der Sägeindustrie 
erkennt Nasslagerung an und  

findet diese gut.

Investitionskosten können 
sehr hoch sein.

ausreichende Wasserversorgung 
auch in den Sommermonaten  

notwendig

tägliche Kontrolle notwendig, da  
es keinen Ausfall der Beregnungs-

anlage geben darf

Es kann zu Verfärbungen, zu Hallimasch 
und zur ungleichmäßigen Verfärbung  

von Farben und Lasuren bei der  
Weiterverarbeitung kommen.
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Bei einem durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
einschlag von rund 9,6 Mio Festmetern stehen 
landesweit lediglich 53 Nassholzlagerplätze mit 
etwa 530.000 Festmeter Nasslagerkapazität zur 
Verfügung – das entspricht nur rund 6 % des Ein-
schlagsvolumens (siehe Abbildung 2).

1 Neben der Anlage neuer Nassholzlagerplätze ist auch die Wiederherstellung stillgelegter Nassholzlagerplätze eine Option, die in diesem Leitfaden 
jedoch nicht weiter beleuchtet wird.

Vor dem Hintergrund zunehmender Extremwetter-
ereignisse und anhaltender Kalamitäten strebt das 
Land Baden-Württemberg daher an, die bestehen-
den Kapazitäten deutlich auszubauen und eine 
strategisch vorausschauende Nasslagerkonzeption 
zu etablieren.

Abbildung 2: Aktuelle und angestrebte Nasslagerkapazitäten im Verhältnis zum durchschnittlichen Jahreseinschlag in  
Baden-Württemberg im Durchschnitt 2020-2024, sowie durchschnittlicher Nadelstammholzeinschlag (5,96 Mio Fm/Jahr)

Der vorliegende Handlungsleitfaden ergänzt die 
„Handreichung zur Errichtung von Nassholz-
lagerplätzen“ (UM und MLR 2021) im Rahmen 
eines landesweiten Projekts zur Entwicklung einer 
zukunftsfähigen Nassholzlager-Konzeption (NLKo). 
Er richtet sich an die zuständigen Forst- und Was-
serfachbehörden und soll als praxisorientierte 
Planungshilfe dienen. Ziel ist es, die bestehenden 
Nasslager-Kapazitäten deutlich auszubauen, 
geeignete neue Standorte zu identifizieren1 und 
ein abgestuftes Vorgehen zur Realisierung und 
Genehmigung aufzuzeigen. Die Konzeption basiert 
auf einer umfassenden Bestands-, Bedarfs- und 
Standortanalyse mit Hilfe landesweit verfügbarer 
Daten und orientiert sich an der Waldstrategie 
Baden-Württemberg. Sie schafft damit eine belast-

bare Grundlage für eine langfristige, klimaange-
passte Rohholzbevorratung in Baden-Württemberg 
und unterstützt Waldbesitzende und Forstbetriebe 
konkret und praxisnah beim klimabedingten Kri-
senmanagement im Wald.

Das Wasser zur Beregnung wird in der Regel aus 
Fließgewässern entnommen, weniger aus Stillge-
wässern oder in seltensten Fällen aus dem Grund-
wasser. Der Klimawandel führt zu bedeutenden 
Veränderungen wie z. B. der Hydrologie, Morpho-
logie und Temperatur von Oberflächengewässern. 
Insbesondere ausgeprägte Niedrigwasserperioden 
führen zu weitreichenden negativen Auswirkungen 
auf die Fließgewässerökosysteme. Hierdurch kann 
es zu Nutzungskonflikten zwischen der notwen-

0

2

4

6

8

10

Gesamteinschlag (Ø
2020–2024)

bisherige
Nassholzlagerkapazität

angestrebte
Nassholzlagerkapazität

Nasslagerkapazitäten im Vergleich zum Jahreseinschlag

M
io

. F
es

tm
et

er

100 %

≈ 32 % (Nadelholz)

≈ 6 %

Durchschnitt Nadelholzeinschlag

7

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/publikation/did/handreichung-zur-errichtung-von-nassholzlagerplaetzen
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/publikation/did/handreichung-zur-errichtung-von-nassholzlagerplaetzen
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/wald-und-naturerlebnis/wald-im-klimawandel/waldstrategie-bw
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/wald-und-naturerlebnis/wald-im-klimawandel/waldstrategie-bw


digen Entnahme von Wasser zur Beregnung des 
gelagerten Holzes und dem Verbleib sowie der 
Rückführung ausreichender Abflussmengen für die 
Gewässerökologie kommen. Dem sparsamen und 
effizienten Einsatz der begrenzten Ressource Was-
ser kommt daher besondere Bedeutung zu.

Um die Suche nach geeigneten Nasslagerplatz-
Standorten zu erleichtern, hat das Ministerium für 
Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz in Zusammenarbeit mit dem Ministerium 
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zur Vor-
auswahl von landesweit potenziell geeigneten 
Lagerflächen eine Standorteignungsanalyse durch-
geführt (siehe Kapitel 2). 

Zudem bietet der Handlungsleitfaden einen kom-
pakten Überblick für ein strukturiertes Vorgehen 
zur Identifikation geeigneter Nassholzlagerflächen 
in den Stadt- und Landkreisen. Dabei werden forst- 
und wasserwirtschaftliche Kriterien berücksichtigt, 
um das Antragsverfahren zielgerichtet gemäß der 
bestehenden „Handreichung zur Errichtung von 
Nassholzlagerplätzen“ (UM und MLR 2021) vor-
zubereiten und die erforderlichen Unterlagen für 
die wasserrechtliche Genehmigung zusammenzu-
stellen.
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2	Standorteignungsanalyse

Mithilfe von GIS-basierten Standorteignungsana-
lysen wurden Lagerflächen identifiziert, die als 
potenzielle Nasslagerplatz-Standorte dienen kön-
nen. Dabei wurden verschiedene, landesweit ver-
fügbare Datengrundlagen und Parameter berück-
sichtigt, die sich in Teilen zwischen den Analysen 
zur Wasserversorgung aus Fließgewässern und 
Stillgewässern unterscheiden. Da die Ergebnisse 

der Standorteignungsanalysen abhängig von der 
Aktualität und Richtigkeit der landesweiten Daten-
grundlagen sind und nicht alle vor Ort zu berück-
sichtigenden Faktoren automatisiert abgedeckt 
werden können, ist bei der näheren Standort-Aus-
wahl eine Plausibilisierung der Lagerflächen vor 
Ort notwendig (siehe Kapitel 3). 

Abbildung 3: Beispielkarte zur Ausschlussflächenprüfung – sie zeigt potenzielle Konfliktzonen wie z. B. Schutzgebiete in der Um-
gebung eines geplanten Holzlagerplatzes

Landwirtschaft

Holzlagerplatz

Wald

Gewässer

Zufahrtsstraße

FFH-Gebiet

Landschaftsschutzgebiet

Landwirtschaft
Wasserschutzgebiet
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2.1	 Wasserversorgung der Nassholzlagerplätze

2.1.1	 Aus Fließgewässern

2	 Als geeignet wurden hierbei die Nutzungskategorien „Landwirtschaft“, „Heide“, „Unland/ Vegetationslose Fläche“ und „Weg“ eingestuft.

3	 Kernzonen Nationalpark und Biosphärengebiete, Überschwemmungsgebiete (HQ100 und festgesetzte ÜSG), Wasserschutzgebiete und -zonen (Zone 
I und II), Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler, § 30 BNatG u. § 33 NatSchG geschützte Biotope inkl. FFH-Mähwiesen, BV Kernflächen Gewässerland-
schaften, Waldschutzgebiete, FFH-Lebensraumtypen und Lebensstätten, Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete, Landschaftsschutzgebiete

4	 Folgende Restriktionen wurden hier geprüft: Nationalpark, Naturschutzgebiete, § 30 BNatG u. § 33 NatSchG geschützte Biotope inkl. FFH-Mähwiesen, 
Waldschutzgebiete, Naturdenkmäler, Wasserschutzzonen (Zone I und II), Bahnschienen, klassifizierte Straßen, Fließgewässer. Für Flächen mit sehr 
hohem Potenzial zusätzlich: FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete

5	 MNQ = mittlerer jährlicher Niedrigwasserabfluss

Für die räumliche Analyse zur Identifikation mög-
licher Nassholzlagerplätze, bei denen die Wasser-
entnahme aus nahegelegenen Fließgewässern 
erfolgt, wurden folgende Kriterien herangezogen:

Wasserwirtschaftliche Kriterien:

 � Regionalisierte Abflusskennwerte mittlerer 
jährlicher Niedrigwasserabflüsse (MNQ) > 60 
l/s. Dabei erfolgte eine Berücksichtigung der 
prognostizierten Änderung des MNQ in Naher 
Zukunft (2021-2050) anhand des Datensatz 
KLIWA Regionen (LUBW).

 � Begrenzung der Entnahmemenge auf maximal 
0,05 * MNQ des Entnahmegewässers

 � Ausschluss wasserwirtschaftlicher Schutzzonen 
wie Gewässerrandstreifen, Überschwemmungs-
gebiete und Wasserschutzgebiete Zonen I+II 
(siehe Abbildung 3)

Naturschutzfachliche Kriterien:

 � Ausschluss von Schutzgebieten (siehe Abbil-
dung 3)

Sonstige Kriterien: 

 � Maximale Entfernung von 500 m zum Gewässer 
 � Berücksichtigung der Topografie anhand des 

Datensatzes Gewässerlandschaften (LUBW)
 � Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzung 

(ALKIS)2

 � Mindest-Entfernung von 100 m zu Wohngebie-
ten; immissionsschutzrechtliche Aspekte sind zu 
beachten

 � Berücksichtigung der Logistik (maximale Ent-
fernung (50 m) von mit entsprechenden LKW 
befahrbaren Straßen)

 � Mindestgröße von 0,2 ha einer verfügbaren 
Lagerfläche

Besitzverhältnisse konnten aufgrund fehlender 
landesweiter Datengrundlagen nicht in der Analyse 
berücksichtigt werden. Eine Übersicht aller ver-
wendeten Datengrundlagen ist im Anhang, Kapitel 
6.1 beigefügt. Beim Ausschluss von Schutzge-
bieten bzw. wasserwirtschaftlichen Schutzzonen 
wurde folgende Abstufung vorgenommen: Lager-
flächen mit „hohem Potenzial“ können sich mit 
Vogelschutzgebieten, FFH-Gebieten oder Land-
schaftsschutzgebieten überlagern, nicht aber mit 
den weiteren unter 3  genannten Gebieten. Lager-
flächen mit „sehr hohem Potenzial“ überlagern sich 
mit keinem der unter 3 aufgeführten Schutzgebiete 
bzw. wasserwirtschaftlichen Schutzzonen. 

Die aus der GIS-Analyse abgeleiteten Lagerflächen 
wurden pro Landkreis anhand von fünf Kriterien 
bewertet und die jeweils am besten bewerteten 
Lagerflächen als „TopTen“-Lagerflächen gelistet. 
Zu den Bewertungskriterien zählen die mögliche 
Lagerkapazität der Fläche, ggf. vorhandene Res-
triktionen4 zwischen der Lagerfläche und dem 
Entnahmegewässer bzw. zwischen der Lagerfläche 
und der nächstgelegenen mit LKW-befahrbaren 
Straße, das vorhandene Potenzial in Bezug auf den 
Ausschluss von Überlagerungen mit Schutzgebie-
ten („sehr hohes Potenzial“ vs. „hohes Potenzial“), 
die Geometrie der Lagerfläche (Verhältnis von 
Lagerfläche zu Umfang) und das Verhältnis von 
Entnahmemenge zum MNQ5 des Entnahmege-
wässers. Die Bewertungskriterien und zugehörige 
Bewertung und Gewichtung sind in Tabelle 1 dar-
gestellt. Eine beispielhafte Bewertung einer Poten-
zialfläche ist im Anhang, Kapitel 6.2 dargestellt.
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Tabelle 1: Übersicht der Kriterien zur Bewertung der Lagerflächen aus der Standorteignungsanalyse Fließgewässer mit zugehöri-
ger Bewertung und Gewichtung. * Dieses Kriterium entfällt bei der Bewertung von Trockenlagern (siehe Kapitel 4).

6	 in vier Risikostufen: „sehr geringes Risiko“, „geringes Risiko“, „erhöhtes Risiko“ und „keine Angabe“

7	 NIZ = Niedrigwasser-Informationszentrum Baden-Württemberg

8	 MNQ = mittlerer jährlicher Niedrigwasserabfluss; NQ = niedrigster Abfluss im betrachteten Zeitraum. Der Grenzwert entspricht der in 2024 veröffent-
lichten NQ Stufe 2: ausgeprägtes Niedrigwasser der Klassifizierung der Niedrigwasserlage an Oberflächengewässern in Baden-Württemberg des 
Niedrigwasser-Informationszentrum Baden-Württemberg (https://niz.baden-wuerttemberg.de/)

Bewertungskriterien Bewertung Gewichtung

(1) Mögliche Restriktionen zwischen Lagerfläche und  
Entnahmegewässer

1,5

Keine Restriktionen 5

Ggf. zwischen Lagerfläche und Entnahmegewässer* ODER  
zwischen Lagerfläche und Straße

3

Ggf. zwischen Lagerfläche und Entnahmegewässer* UND  
zwischen Lagerfläche und Straße

1

(2) Vorhandenes Potenzial in Bezug auf Überlagerungen  
mit Schutzgebieten bzw. wasserwirtschaftlichen Schutzzonen

1,5

Sehr hohes Potenzial 5

Hohes Potenzial 3

(3) Einlagerungskapazität in Festmeter 1

5 Kategorien mit gleicher Anzahl Datenpunkte vom  
min. - max. vorkommenden Wert

1-5 

(4) Verhältnis Lagerfläche zu Umfang 0,5

5 Kategorien mit gleicher Anzahl Datenpunkte vom  
min. - max. vorkommenden Wert

1-5 

(5) Verhältnis Entnahmemenge zu MNQ* 1

Quotient < 0,01 5

Quotient < 0,02 4

Quotient < 0,03 3

Quotient < 0,04 2

Quotient ≤ 0,05 1

Unabhängig von dieser Bewertung gibt es für jede 
Lagerfläche eine Abschätzung des Risikos6 der 
Nichtverfügbarkeit von Wasser, das anhand der 
Abflusswerte des nächstgelegenen NIZ7-Pegels 
berechnet wurde. Betrachtet wurde hierbei die 
Anzahl zusammenhängender Tage, an denen der 
Schwellenwert von 0,5 x (MNQ+NQ)8 in den Jahren 
von 1991 bis 2020 unterschritten wurde. Weiterhin 
gibt es für jede Lagerfläche die Angabe, ob es sich 
beim jeweiligen Entnahmegewässer um ein großes 
Fließgewässer (MNQ > 10 m³/s) handelt. Grund-
sätzlich sind möglichst zentrale Lager an großen, 

abflussstarken Fließgewässern zu bevorzugen.

Lagerflächen, die als „TopTen“-Lagerflächen 
gelistet sind und ein „sehr geringes Risiko“ (keine 
Unterschreitungstage in 9 von 10 Jahren) oder 
ein „geringes Risiko“ (< 7 Unterschreitungstage 
in 9 von 10 Jahren) aufweisen, sind für die nähere 
Standortauswahl am besten geeignet. 

Die potenziellen Lagerflächen können im InFoGIS 
der Software FOKUS 2000 eingesehen werden. 
Der Layer enthält alle potenziell geeigneten Lager-
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flächen; dabei sind die am besten bewerteten 
Lagerflächen pro Landkreis („TopTen“) durch 
eine rote Umrandung hervorgehoben. Die nicht 
als „TopTen“ gelisteten Lagerflächen können bei 
näherer Vor-Ort-Betrachtung auch noch geeignet 
sein, schneiden jedoch im Verhältnis zu den „Top-
Ten“-Lagerflächen im jeweiligen Landkreis bei den 
Bewertungskriterien etwas schlechter ab.

Weitere Informationen zu den einzelnen Lagerflä-
chen finden sich in der Attributtabelle des Layers9, 
sowie in der pro Landkreis bereitgestellten Excel-
Tabelle. Erläuterungen zu den einzelnen Tabellen-
spalten sind im Anhang (Kapitel 6.3.1) hinterlegt. 

Da nicht alle Landkreise über Lagerflächen ver-
fügen, die bezüglich der Wasserverfügbarkeit ein 
„sehr geringes Risiko“ oder ein „geringes Risiko“ 
aufweisen, kann hier geprüft werden, ob ggf. Lager-
flächen in angrenzenden Landkreisen verfügbar 
sind. Eine weitere Möglichkeit stellt die Nutzung 
von Wasserspeichern dar, um das Risiko von 
möglichen behördlichen Entnahme-Stopps oder 
Einschränkungen der Entnahmemenge, die z. B. 
durch entsprechende Nebenbestimmungen der 
wasserrechtlichen Erlaubnis festgelegt werden 
können, aufgrund ausgeprägter Niedrigwasser-
phasen abzupuffern. Bei einer räumlichen Nähe zu 
(großen) Stillgewässern kann auch eine Entnahme 
aus Stillgewässern erfolgen (siehe dazu Kapitel 
2.1.2). Falls keine der aus der Analyse ermittelten 
Lagerflächen geeignet ist, kann geprüft werden, ob 
entlang großer Fließgewässer weitere Standorte in 

9	 Die Attributtabelle in InFoGIS lässt sich öffnen, indem man in der rechten Leiste einen Rechtsklick auf den Layer macht und „Attributtabelle öffnen“ 
wählt. Alternativ können die Attribute zu einer Einzelfläche durch Aktivierung des Infobuttons und anschließenden Klick auf die betreffende Fläche 
abgerufen werden

Frage kommen, die mehr als 500 m vom Gewässer 
entfernt liegen und daher in der Analyse nicht 
berücksichtigt sind. In wenigen grenznahen Gebie-
ten (u. a. Maintal, Oberrheinebene) konnten auf 
Grund fehlender Datengrundlagen keine Lagerflä-
chen ermittelt werden; hier können also potenzielle 
Lagerflächen vor Ort vorhanden sein, die im Ergeb-
nis der Analyse nicht dargestellt werden. 

Bei der Auswahl von mehreren Lagerflächen für 
die Errichtung mehrerer Nassholzlagerplätze ist 
darauf zu achten, dass die Entnahme nicht aus dem 
gleichen Fließgewässer erfolgt, bzw. die kumulierte 
Entnahmemenge kleiner als 0,05 x MNQ des Ent-
nahmegewässers bleibt. Auch bereits bestehende, 
andere Nutzungen/Entnahmen sind zu berück-
sichtigen. In Ausleitungsstrecken (Wasserkraftnut-
zung) ist keine weitere Entnahme zulässig.

Landesweit wurden insgesamt 5.288 potenzielle 
Lagerflächen mit rd. 25.000 ha an Fließgewässern 
ermittelt, die im Hinblick auf ihre Eignung als 
Nassholzlagerplatz mittels der landesweit ver-
fügbaren Daten näher untersucht wurden. Davon 
weisen 2.378 Lagerflächen mit rd. 10.790 ha ein 
„sehr geringes“ bzw. „geringes Risiko“ bezüglich 
der zusammenhängenden Unterschreitungstage 
am zugeordneten NIZ-Pegel auf. Von diesen Lager-
flächen wurden 178 als „TopTen“-Lagerflächen mit 
rd. 545 ha gewertet. Eine Übersicht der insgesamt 
pro Landkreis ermittelten Lagerflächen in ha ist in 
Abbildung 4 dargestellt.
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2.1.2	 Aus Stillgewässern

10	 Als geeignet wurden hierbei die Nutzungskategorien „Landwirtschaft“, „Heide“, „Unland/ Vegetationslose Fläche“ und „Weg“ eingestuft.

11	Folgende Restriktionen wurden hier geprüft: Nationalpark, Naturschutzgebiete, § 30 BNatG u. § 33 NatSchG geschützte Biotope inkl. FFH-Mähwiesen, 
Waldschutzgebiete, Naturdenkmäler, Wasserschutzzonen (Zone I und II), Bahnschienen, klassifizierte Straßen, Fließgewässer. Für Flächen mit sehr 
hohem Potenzial zusätzlich: FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete

Für die Identifikation möglicher Nassholzlager-
plätze, bei denen die Wasserentnahme aus nahe-
gelegenen Stillgewässern erfolgt, wurden bei der 
Standorteignungsanalyse zum Großteil dieselben 
Datengrundlagen und Kriterien berücksichtigt wie 
bei der Wasserentnahme aus Fließgewässern (s. 
Kapitel 2.1.1).

Wasserwirtschaftliche Kriterien:

 � Mindestgröße des Stillgewässers von 1 ha
 � Ausschluss wasserwirtschaftlicher Schutzzonen 

wie Gewässerrandstreifen, Überschwemmungs-
gebiete und Wasserschutzgebiete Zonen I+II 
(siehe Abbildung 3)

Naturschutzfachliche Kriterien:

 � Ausschluss von Schutzgebieten (siehe Abbil-
dung 3)

Sonstige Kriterien: 

 � Maximale Entfernung von 500 m zum Gewässer 
 � Berücksichtigung der Topografie anhand der 

Hangneigung (max. 5°) abgeleitet aus einem 
digitalen Geländemodell 

 � Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzung 
(ALKIS)10 

 � Mindest-Entfernung von 100 m zu Wohngebieten
 � Berücksichtigung der Logistik (maximale Entfer-

nung (50 m) von mit LKW-befahrbaren Straßen)

 � Mindestgröße von 0,2 ha einer verfügbaren 
Lagerfläche

Während bei der Analyse zur Entnahme aus Fließ-
gewässern jedoch ein Mindestabfluss berücksich-
tigt wurde, wurde hier als Maß für die Wasserver-
fügbarkeit eine Mindestgröße des Stillgewässers 
vorausgesetzt (min. 1 ha), sowie eine Überlagerung 
des Stillgewässers mit Naturschutzgebieten, 
Biosphärengebieten und Nationalpark ausge-
schlossen. Die weiteren berücksichtigten Faktoren 
entsprechen den in Kapitel 2.1.1 genannten Para-
metern. Auch bei dieser Standorteignungsanalyse 
erfolgte eine Bewertung der „TopTen“-Lagerflä-
chen. Zu den Bewertungskriterien zählen die mög-
liche Lagerkapazität der Lagerfläche, ggf. vorhan-
dene Restriktionen11 zwischen der Lagerfläche und 
Entnahmegewässer bzw. zwischen der Lagerfläche 
und der nächstgelegenen, mit LKW-befahrbaren 
Straße, das vorhandene Potenzial („sehr hohes 
Potenzial“ vs. „hohes Potenzial“), der Zuschnitt 
der Lagerfläche (Verhältnis von Lagerfläche zu 
Umfang) und die Größe des Stillgewässers. Die 
Bewertungskriterien und zugehörige Bewertung 
und Gewichtung sind in Tabelle 2 dargestellt.
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Tabelle 2: Übersicht der Kriterien zur Bewertung der Lagerflächen aus der Standorteignungsanalyse Stillgewässer mit zugehöri-
ger Bewertung und Gewichtung

Bewertungskriterien Bewertung Gewichtung

(1) Mögliche Restriktionen zwischen Lagerfläche und  
Entnahmegewässer

1,5

Keine Restriktionen 5

Ggf. zwischen Lagerfläche und Entnahmegewässer  
ODER zwischen Lagerfläche und Straße

3

Ggf. zwischen Lagerfläche und Entnahmegewässer  
UND zwischen Lagerfläche und Straße

1

(2) Vorhandenes Potenzial in Bezug auf Überlagerungen  
mit Schutzgebieten bzw. wasserwirtschaftlichen Schutzzonen

1,5

Sehr hohes Potenzial 5

Hohes Potenzial 3

(3) Einlagerungskapazität in Festmeter 1

5 Kategorien mit gleicher Anzahl Datenpunkte vom  
min. - max. vorkommenden Wert

1-5 

(4) Verhältnis Lagerfläche zu Umfang 0,5

5 Kategorien mit gleicher Anzahl Datenpunkte vom  
min. - max. vorkommenden Wert

1-5 

(5) Fläche des Stillgewässers 1

≥ 30 ha 5

< 30 ha 3

< 10 ha 1

Grundsätzlich sind Nassholzlagerplätze an größe-
ren Stillgewässern besser geeignet als an kleine-
ren Stillgewässern. Bei jeder Lagerfläche gibt es 
die Angabe, ob es sich beim Entnahmegewässer 
um ein großes (> 50 ha) Stillgewässer handelt. 
Eine weitergehende Abschätzung zum Risiko der 
Wasserverfügbarkeit kann hier auf Grund fehlender 
Datengrundlagen nicht erfolgen.

Die im Ergebnis ermittelten Lagerflächen können 
analog zu den potenziellen Lagerflächen an Fließ-
gewässern im InFoGIS eingesehen werden. Der 
Layer enthält alle potenziell geeigneten Lagerflä-
chen; dabei sind die am besten bewerteten Lager-
flächen pro Landkreis („TopTen“) durch eine rote 

Umrandung hervorgehoben. Weitere Informationen 
zu den einzelnen Lagerflächen finden sich in der 
Attributtabelle des Layers, sowie in der pro Land-
kreis bereitgestellten Exceltabelle. 

Erläuterungen zu den einzelnen Tabellenspalten 
sind im Anhang (Kapitel 6.3.2) hinterlegt.

Landesweit wurden insgesamt 3.149 potenzielle 
Lagerflächen mit rd. 23.000 ha an Stillgewässern 
ermittelt, die für eine Errichtung von Nassholzla-
gerplätzen grundsätzlich in Frage kommen. Davon 
wurden 464 Lagerflächen als „TopTen“-Lager-
flächen mit insgesamt rd. 6.300 ha gelistet. Eine 
Übersicht der insgesamt pro Landkreis ermittelten 
Lagerflächen in ha ist in Abbildung 4 dargestellt.
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